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BEITRAG DER EG·STRUKTURFONDS ZUR UNTERSTÜTZUNG DES 
ANPASSUNGSPROZESSES IN DEN LÄNDLICHEN GEBIETEN DER NEUEN 

BUNDESLÄNDER UNTER BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG 
DERLAND.UNDERNÄHRUNGS~TSCHAFT 

von 

Regina GRAJEWSKl und Helmut SCHRADER· 

1 Einleitung 

Mit der Wirtschafts- und Währungsunion am 1. Juli 1990 und mit der Herstellung der 
Einheit Deutschlands am 3. Oktober 1990 wurden zwei extrem unterschiedliche Wirt
schaftsräume miteinander verbunden. Im Gefolge des unmittelbar einsetzenden Wettbewerbs 
auf den Faktor- und Produktmärkten verschärften sich die bereits bestehenden wirtschaftli
chen und sozialen Unterschiede zwischen den beiden Teilräumen. Damit ist eine neue 
Herausforderung für die Raumordnungspolitik im allgemeinen und für die regionale und 
sektorale Strukturpolitik im besonderen entstanden, die von den Entscheidungsträgern auf 
nationaler und europäischer Ebene frühzeitig erkannt wurde. 

Zur Unterstützung des notwendigen Anpassungsprozesses an marktwirtschaftliche Bedin
gungen erließ der Rat der Europäischen Gemeinschaften bereits am 4. Dezember 1990 die 
Verordnung (EWG) Nr. 3575/90, die den Einsatz der drei EG-Strukturfonds - Regional
fonds (EFRE), Sozialfonds (ESF) und Agrarfonds (EAGFL-Abt. Ausrichtung) - in den 
neuen Bundesländern erlaubte. Durch Aufstockung der drei Fonds wurden für den Zeitraum 
von 1991 bis 1993 insgesamt 3 Mrd. ECU (ca. 6 Mrd. DM) zu Preisen von 1991 für 
strukturverbessernde Maßnahmen nach den gültigen Fondsverordnungen zur Verfügung 
gestellt, und zwar 1.500 Mio. ECU aus dem EFRE, 900 Mio. ECU aus dem ESF und 600 
Mio. ECU aus dem EAGFL-Abt. Ausrichtung. Die neuen Länder erhielten zunächst einen 
Sonderstatus in der EG-Förderpolitik, um sicherzustellen, daß die Aufnahme des Beitritts
gebietes in die Europäische Gemeinschaft nicht zu einer Kürzung von Fördermitteln für die 
weniger entwickelten Gebiete der Gemeinschaft führte. 

Vor dem Hintergrund aktueller regionalwirtschaftlicher Veränderungen werden im folgen
den die Größenordnungen der EG-Strukturförderung im Vergleich zu nationalen Förder
mitteln aufgezeigt, Maßnahmenschwerpunkte für die Landwirtschaft und die ländlichen 
Räume herausgestellt und Überlegungen zur Fortführung der EG-Strukturförderung im 
Rahmen des sog. Delors-ll-Pakets ab 1993 zur Diskussion gestellt 
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2 Ausgangslage und Entwicklung in den neuen Bundesländern seit 1989 unter 
besonderer Berücksichtigung der ländlichen Räume 

In den letzten 20 Jahren nahm die Bevölkerung in den neuen Bundesländern (NBL) 
deutlich ab, während.die alten Bundesländer (ABL) einen leichten Zuwachs durch Wande
rungsgewinne zu verzeichnen hatten. Diese Tendenzunterschiede verstärkten sich nach der 
Grenzöffnung durch die erhebliche Zunahme der Ost-West-Wanderung bis Ende 1990. 
Seitdem ist der innerdeutsche Wanderungsgewinn der westlichen Bundesländer wieder 
deutlich zurückgegangen bzw. abgelöst durch Auspendeln mobiler Arbeitskräfte aus den 
grenznahen Bereichen der NBL. Die Bevölkerungsdichte liegt mit weiter abnehmender 
Tendenz in den NBL sehr viel niedriger als in den ABL. 

Zur exakten Messung der volkswirtschaftlichen Leistungskraft fehlen noch immer ver
gleichbare Statistiken. Die Einkommensdisparität - gemessen am Bruttoinlandsprodukt. je 
Einwohner - hat aber nach vorliegenden Schätzungen zwischen den NBL und ABL von 
1988 bis 1991 erheblich zugenommen. 

Während die Arbeitslosenquote in Westdeutschland in den letzten 2 Jahren auf einem 
Niveau von etwas über 6% nahezu konstant blieb, nahmen die Werte in den NBL seit der 
Vereinigung von einem sehr niedrigen Niveau bis zum Frühjahr 1992 auf das 2,5-fache des 
westdeutschen Niveaus zu und lagen im Herbst 1992 bei 14%. Bis Ende 1990 stieg 
außerdem die Zahl der Kurzarbeiter in den NBL auf 1,8 Mio. und ging bis Mitte 1992 
wieder auf 417000 zurück. Damit liegt die Zahl aber immer noch doppelt so hoch wie in 
den ABL. Das Ausmaß der Unterbeschäftigung - gemessen an der Zahl der Arbeitslosen 
und Kurzarbeiter je 100 der abhängigen zivilen Erwerbspersonen - erreichte Ende 1990 in 
den NBL mit 28% einen Höchstwert. Durch den Einsatz arbeitsmarktpolitischer Instrumente 
(ABM, Fortbildung und Umschulung, Altersübergangsgeld), Auspendein in die ABL und 
erste Erfolge bei der Schaffung von Arbeitsplätzen ist die Quote auf einen Wert von unter 
20% zurückgegangen. 

Anhand der wenigen Zahlen wird deutlich, daß die Beseitigung des extremen Ungleichge
wichts auf den Arbeitsmärkten insbesondere durch die Schaffung von Arbeitsplätzen in den 
NBL ein zentrales Anliegen der regionalen Wirtschaftsförderung bleiben wird, auch wenn 
die Erfolge der regionalen Strukturpolitik in den ABL bisweilen umstritten sind (KLEM
MER,199O). 

Bei vergleichender Betrachtung sozio-ökonomischer Kennziffern zwischen siedlungs
strukturellen Kreistvpen in Anlehnung an die räumliche Gliederung der Bundesforschungs
anstalt für Landeskunde und Raumordnung (BfLR) zeigen sich regionale Unterschiede 
(Tabelle 1). Beispielsweise nahm die Bevölkerung von Ende 1989 bis Ende 1990 in den 
verdichteten Kreisen etwas stärker ab als in den ländlichen Kreisen und in den Kernstlidten 
einsch!. Berlin (West). Die ländlichen Gebiete waren im September 1991 bereits stärker 
durch Arbeitslosigkeit betroffen als die Kernstlidte. Die regionalen Unterschiede bezüglich 
der Arbeitslosigkeit blieben zwischen den Kernstlidten, den verdichteten Kreisen und den 
ländlichen Kreisen bis zum September 1992 weitgehend bestehen. 

Neuere Regionalwerte ("Öl die landwirtschaftliche Erwerbstätigkeit liegen z.Z. noch nicht 
vor. Gegenüber 850.000 Berufstätigen, die 1989 in landwirtschaftlichen Betrieben und 
angegliederten Betrieben tätig waren, arbeiteten im Januar 1992 nur noch ca. 250.000 in der 
Landwirtschaft. Der Verbleib der ausgeschiedenen Personen stellt sich wie folgt dar: 
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Tabelle 1: Regionale Kennziffern in den neuen Bundesländern - gegliedert nach siedlungs
strukturellen Kreistypen -

Merkmal Einheit Kern- Verdicht. Ländl. NBL 
städte' ) Kreise Kreise insg.ll 

Anzahl der Kreise 26 76 114 216 
Einwohner Mio. 1989 7,5 5,4 5,6 18,5 
Bev.dichte Einw,fqkm 1989 1432 172 78 170 
Bevölk.änderung 89-90 % -1,3 -2,8 -2,3 -2,5 
Arbeitslos.quote 9/91 % 10,6 11,1 12,9 11,4 
Arbeitslos.quote 3/92 % 12,5 15,2 18,3 14,9 
Arbeitslos.quote 9/92 % 11,8 14,2 16,6 14,03) 
Erwerbstätige LuF 1989 % 1,5 10,4 20,9 10,0 

1) Kernstädte einschl. hochverdichtete Kreise und einschließlich Berlin (West); 
2) einschI. Berlin (West); 
3) ohne Berlin (West); 

Quelle: Raumordnungsbericht 1991; Kreisdaten der BfLR; Berichte der BfA nach 
Dienststellenbezirken. 

ABL 
insg. 

327 
60,5 

244 
+1,7 
6,0 
6,5 
6,5 
3,7 

Rund ein Drittel wurde arbeitslos, 20 Prozent fanden einen Arbeitsplatz außerhalb des 
Landwirtschaftssektors, ein Drittel schied endgültig aus dem Erwerbsleben aus, der Rest 
befindet sich in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen (SCHOLZ, 1992). Der Abbau der 
Beschäftigung in den ehemaligen Staatsforsten fällt ähnlich drastisch aus. Aufgrund der 
QualifIkationsstruktur vieler ehemals in der Primärproduktion Beschäftigter sind deren 
Chancen, einen beruflichen Wiedereinstieg außerhalb der Landwirtschaft zu finden, be
grenzt. Zudem befinden sie sich in Konkurrenz zu den Arbeitslosen aus der Industrie, die 
aufgrund des Zusarnmenbrechens ganzer Industriezweige in vielen mono strukturell gepräg
ten (ländlichen) Regionen auf den Arbeitsmarkt drängen. Die besonders gravierenden 
Arbeitsmarktprobleme in den ländlichen Räumen der NBL signalisieren, daß eine ent
sprechende Schwerpunktbildung bei arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen im Rahmen der 
Strategie zur Entwicklung ländlicher Räume angezeigt ist. 

3 EG-Strukturförderung zur Unterstützung der Anpassungsprozesse in den neuen 
Bundesländern 

3.1 Einbeziehung der neuen Bundesländer in die EG-Strukturförderung 

Innerhalb von 2 Wochen nach dem Ratsbeschluß über die Bereitstellung der Strukturfonds
mittel legte die Bundesregierung einen Entwicklungsplan vor, in dem die wirtschaftliche 
Lage, die angestrebten Förderziele und Strategien, prioritäre Fördermaßnahmen sowie die 
beabsichtigte Verteilung der Fördermittel auf die neuen Länder einschließlich Berlin (Ost) 
dargestellt wurden. Auf dieser Grundlage wurde von der EG-Kommission gemeinsam mit 
dem Bund und den neuen Bundesländern ein "Gemeinschaftliches Förderkonzept" (GFK) 
für die Jahre 1991 bis 1993 erarbeitet und am 13.3.1991 von der EG-Kommission geneh
migt. Mit dem GFK wurden die neuen Länder als Ganzes zu einem Fördergebiet erklärt. 
Wegen des Fehlens geeigneter Regionalstatistiken und angesichts des akuten Handlungs
bedarfs wurde auf eine Abgrenzung unterschiedlicher Fördergebiete nach Zielkategorien 
gemäß der Reform der Strukturfonds verzichtet. Stattdessen wurden die Förderrnittel den 
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Ländern anband der Bevölkerungszahlen von 1989 zugeteilt Die Aufstellung sog. Operatio
neller Programme (OP) für die einzelnen neuen Bundesländer und Ostberlin erfolgte 
getrennt für jeden der drei Fonds. Bis zum Frühsommer 1991 wurden die meisten OP 
genehmigt. 

3.2 FinanzieUe' Größenordnung der EG-Strukturförderung 

Für das Jahr 1992 wild die Größenordnung der öffentlichen Bruttoleistungen für die neuen 
Bundesländer auf 167 Mrd. DM geschätzt Daran sind der Bundeshaushalt mit 86 Mrd. 
DM, der Fonds "Deutsche Einheit" mit 24 Mrd. DM, die Bundesanstalt für Arbeit mit 
33 Mrd. DM, westdeutsche Länder und Gemeinden mit 5 Mrd. DM, die westdeutschen 
Rentenversicherungsträger mit 14 Mrd. DM und der EG-Haushalt mit 5 Mrd. DM beteiligt 
Abzüglich der Steuereinnahmen des Bundes in Ostdeutschland von 41 Mrd. DM ergeben 
sich daraus Nettoleistungen in Höhe von 126 Mrd. DM (DEUTSCHE BUNDESBANK, 
Sept. 1992). Von dem Gesamtbetrag der Bruttoleistungen fließen ca. 107 Mrd. DM in 
sozialpolitische Maßnahmen, insbesondere zur Arbeitslosenunterstützung, idr ABM und zur 
Unterstützung der Krankenkassen. Lediglich 60 Mrd. DM werden für Investitionen ver
wendet. Daran gemessen sind die jährlichen Zahlungen in Höhe von ca. 2 Mrd. DM aus 
den EG-Strukturfonds mit einem Anteil von 1,2% der gesamten Transferleistungen zur Zeit 
eher unbedeutend. 

Im Rahmen des EG-Haushaltes werden 1992 insgesamt 18,6 Mrd. ECU oder 28% des EG
Budgets für strukturpolitische Maßnahmen zur Verf'dgung gestellt Davon fließen 11 Mrd. 
ECU bzw. 60% der Strukturfondsmittel in die sog. Ziel I-Gebiete mit Entwicldungsrück
stand (BIP je Einwohner unter 75% des EG-Niveaus, 20% der EG-Bevölkerung). Der 
Betrag von 1 Mrd. ECU pro Jahr für die NBL macht z.Z. nur 5% der EG-Strukturfonds 
aus. Je Einwohner und Jahr sind das 62 ECU im Vergleich zu 33 ECU im Durchschnitt der 
EG-Bevölkerung (siehe GRAJEWSKJ/SCHRADERtI1SSEN 1992). Im Vergleich dazu liegt 
die Förderintensität in den Ziel I-Gebieten während der laufenden Reformperiode 
1989-1993 z. T. sehr viel höher: Italien (Mezzogiomo) 73, Spanien (70% der Fläche des 
Landes) 84, Portugal 144, Griechenland 145 und Irland 207 ECU je Einwohner und Jahr, 
obwohl das Wohlstandsniveau in den NBL, gemessen am BIP je Einwohner, das 1988 noch 
auf 68% des EG-Durchschnitts geschätzt wurde, aufgrund des Rückgangs der wirtschaftli
chen Aktivität inzwischen unterhalb des Niveaus von Portugal und Griechenland abgesun
ken sein dürfte. Im Sinne der prioritären Strukturförderung zugunsten wirtschaftsschwacher 
Gebiete der Europäischen Gemeinschaft erscheint daher eine weitere Aufstockung der 
EG-Fördermittel für die NBL in der zukünftigen Haushaltsperiode ab 1994 gerechtfertigt. 

Nach den Vorstellungen der EG-Kommission soll das Ziel der Stärkung des wirtschaftli
chen und sozialen Zusammenhalts der Gemeinschaft in Zukunft mit stärkerem Nachdruck 
verfolgt und der EG-Haushalt gemäß der Finanziellen Vorausschau bis 1997 real um 
21 Mrd. ECU oder 31,6% gegenüber 1992 aufgestockt werden. Die Strukturfonds sollen 
überproportional um ca. 58% erhöht werden. Dabei ist eine Zunahme der Mittel idr die 
Ziel-Gebiete um 67% und für die Ziel 5b-Gebiete (ländliche Problemgebiete) um 50% vor
gesehen. Der besonderen Problemlage in den NBL hat die EG-Kommission insoweit 
Rechnung getragen, als das Gebiet der NBL ab 1994 zu den iörderungswürdigen Regionen 
nach Ziel 1 hinzukommen soll. Von deutscher Seite dürfte dieser Vorschlag der EG-
Kommission Unterstützung finden. Im Interesse einer intensiveren Regionalf'örderung idr 
die NBL sollte die Bundesregierung allerdings nicht nur auf eine enge Begrenzung des 
Zuwachses des EG-Haushaltes und im Einklang mit dem Europäischen Rechnungshof auf 
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eine verbesserte Haushaltsdisziplin und Koordinierung der beteiligten Strukturfonds hinwir
ken, sondern darüber hinaus auch betonen, daß das Wohlstandsniveau des vereinigten 
Deutschlands nicht mehr an der Spitze der EG-Mitgliedstaaten liegt und daher die bisher 
ausgeprägte Netto-Zahlerposition der Bundesrepublik in Frage zu stellen ist. Dieses Anlie
gen könnte durch eine wesentlich höhere Beteiligung der EG-Strukturfonds an den notwen
digen Sach- und Humankapitalinvestitionen in den NBL zumindest teilweise verwirklicht 
werden. 

4 Schwerpunktbildung im Rahmen des Gemeinschaftlichen Förderkonzepts für die 
neuen Bundesländer 1991-1993 

4.1 Struktur des GFK nach Schwerpunkten 

Mit dem GFK soll im Zeitraum 1991 bis 1993 mit Beteiligung der Strukturfonds von 
insgesamt 3 Mrd. ECU bzw. 2 Mrd. DM je Jahr ein Investitionsvolumen von insgesamt 
28 Mrd. DM in neun verschiedenen Schwerpunkten gefördert werden (fabelle 2). 

Der Förderung der gewerblichen Wirtschaft wird mit 46% der Strukturfondsmittel die 
größte Bedeutung zugemessen. Dazu zählt der Ausbau der Energie-, Wasser- und Entsor
gungsinfrastruktur, die Gewerbeflächenerschließung einschließlich Verkehrsanbindung 
sowie die Schaffung von Investitionsanreizen für Aufbau, Erweiterung und Modernisierung 
von Unternehmungen nach den Fördergrundsätzen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung 
der regionalen Wirtschaftsstruktur", allerdings mit einer gegenüber den ABL um 7%-Punkte 
erhöhten Förderpräferenz (Höchstfördersatz 35% bei Schaffung von Arbeitsplätzen ein
schließlich der Investitionszulage von z.Z. 12% der Investitionssumme, siehe FRITSCH/ 
WAGNER/ECKHARDT, 1991). Die Qualifizierungsmaßnahmen zur Verbesserung der be
ruflichen Ausbildung und Umschulung in den Schwerpunkten 3, 4 und 5 machen dem
gegenüber nur rund ein Viertel des Fördervolumens aus. Das restliche Viertel der Förde
rung kommt der Landwirtschaft durch einzelbetriebliche Förderungsmaßnahmen und durch 
Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsbedingungen (Schwerpunkt 6) und den 
Menschen in ländlichen Räumen durch Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen 
einschließlich Ausbau der landwirtschaftlichen und dörflichen Infrastrukturen (Schwerpunk-
te 7 und 8) zugute. . 
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Tabelle 2: Schwerpunkte des Gemeinschaftlichen Förderkonzeptes in Mio. ECU 

Schwerpunkte EFRE ESF EAGFL Struktur· Gesamt· 
fonds kosten 
gesamt 

1 Infrastruktur 59 95 .. 685 1877 

2 Gewerbliche Investitionen 640 35 15 690 6575 

3 Entwicklung menschliche 
Ressourcen 110 360 .- 470 1072 

4 Bekämpfung der Lang-
zeitarbeitslosigkeit -- 90 - 90 180 

5 Bekämpfung der Jugend-
arbeitslosigkeit -- 225 -- 225 450 

6 Landwirtschsft und Verarbeitung 
(= Ziel 50) (.*) -- -- 354 354 2407 

7/8 Verbesserung ländlicher 
Gebiete (= Ziel5b) (**) 115 50 231 396 1255 

9 Technische Hilfe 45 45 (*) 90 119 

insgesamt 1500 900 600 3000 13935 

(*) Bis zu 2,5% der EAGFL-Mittel sind in den Schwerpunkten 2, 6 und 7/8 enthalten. 
(*.) Im Interesse einer flexiblen Verwaltung der Finanzierungsmittel werden die Zuweisungen des 

EAGFL für die Schwerpunkte 6 und 7/8 global bewirtschaftet. 

Quelle: GFK für die neuen Bundesländer und Berlin-Ost. 

4.2 Struktur des Maßnahmenschwerpunktes 6 

Der Maßnahmenschwerpunkt 6 umfaßt die horizontalen Maßnahmen nach Ziel 5a der 
Strukturfonds, die ausschließlich vom EAGFL untersützt werden. Sie werden in produk
tions- und marktstrukturelle Maßnahmen unterteilt: 

a) Einzelbetriebliche Investitionshilfen durch Förderung der Wiedereinrichtung und 
Umstrukturierung gemäß VO (EWG) Nr. 2328/91; 

b) Förderung der Landwirtschaft in benachteiligten Gebieten durch Ausgleichszulagen 
ab 1992 gemäß VO (EWG) Nr. 2328/91; 

c) Verbesserung der Verarbeitungs- und Vennarktungsbedingungen landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse gemäß VO (EWG) Nr. 866/90 (darunter Getreide, Obst und Gemüse, 
Kartoffeln, Blumen und Zierpflanzen, Geflügelschlachtung und -zeriegung, Vieh 
und Fleisch, Tier- und Schlachtkörperverwertung sowie Milch); 

d) Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsbedingungen forstwirtschaftli
cher Erzeugnisse; 

e) Verbesserung der Verarbeitungs- und Velmarktungsbedingungen für Erzeugnisse der 
Fischerei und der Aquakultur gemäß VO (EWG) Nr. 4042/89. 

Die unter a) und b) genannten Maßnahmen sind Teil der Gemeinschaftsaufgabe "Verbes
serung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK); die EAGFL-Mitfinanzierung 
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erfolgt dabei jährlich im Erstattungsverfahren. Der Erstattungssatz beträgt 25% der nationa
len Fördennittel. Für die Maßnahmengruppe b) werden die Erstattungen für das Jahr 1992 
rückwirkend im Jahr 1993 wirksam, da die Ausgleichszulage erst ab 1992 in den neuen 
Bundesländern angeboten wird. Die unter c), d) und e) genannten Maßnahmen werden im 
Rahmen einer mehrjährigen Programmplanung abgewickelt; daItir müssen von den einzel
nen Bundesländern OP vorgelegt werden. Diese OP stützen sich auf Sektorpläne für die 
förderungswürdigen Verarbeitungsbereiche. Das im GFK für diesen Maßnahmenschwer
punkt vorgesehene Finanzrnittelvolumen beläuft sich auf 354 Mio. ECU im Zeitraum 1991 
bis 1993. Wegen der Kombination unterschiedlicher Verfahren - Erstattungsverfahren bzw. 
mehrjährige Programmplanung mit Plafondierung - ist die endgültige Höhe der EAGFL-
Förderung nicht exakt zu bestimmen. Etwa zwei Drittel der vorgesehenen EAGFL-Mittel 
entfallen auf Maßnahmengruppen zur Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungs
bedingungen, die in OP eingebunden und dadurch plafondiert sind. Die restlichen Mittel 
stehen für die Erstattung von Maßnahmen der einzelbetrieblichen Förderung zur Verfügung 
(s. SCHLAGHECK, in diesem Band). 

4.3 Struktur der Maßnahmenschwerpunkte 7 und 8 

Der Schwerpunkt 7 beinhaltet die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen in 
ländlichen Räumen gemäß Ziel 5b der Reform der Strukturfonds. Er wurde mit dem 
Schwerpunkt 8 zur Förderung umweltgerechter Produktionsverfahren der Land- und 
Forstwirtschaft zusarnmengefaßt. Die Mittel dieses gemeinsamen Schwerpunktes 7/8 
wurden auf der Grundlage von OP im Sinne einer mehrjährigen Programmplanung bewil
ligt. Im Unterschied zu den Programmen nach Ziel 5b in den ABL enthalten die OP 
allerdings nur die Beträge aus dem EAGFL zuzüglich der Kofinanzierungsrnitte1 der Länder 
und Gemeinden und privater Mittel. Zur fondsübergreifenden Mitfinanzierung integrierter 
ländlicher Entwicklungsprojekte aus dem EFRE und ESF wurden entsprechende Beträge 
nachrichtlich aufgeführt, aber in gesonderten OP der jeweiligen Fonds bewilligt (Tabelle 3). 

Tabelle 3: Einsatz der Strukturfonds für Operationelle Programme zur Entwicklung 
ländlicher Räume in den neuen Bundesländern 
- Beträge der Strukturfonds in Mio. ECU -

Fondsbeiträge nach Ländern BE BB MV SN ST TH 

Mio.ECU 

EAGFL für ländliche Räume 0,7 52,2 54,0 41,8 48,3 34,0 1 

Fondsübergreifende 
-'):; 

Mitfinanzierung 

aus dem OP des EFREI) - 26,0 27,0 20,8 24,0 16,9 
aus dem OP des ESF'l - 11,3 11,7 9,0 10,4 7,4 

Strukturfonds insgesamt 0,7 89,5 92,7 71,6 82,7 58,3 

1) Förderung von Arbeitsplätzen und gewerblicher Infmstruktur; 
2) Förderung von Qualifizierungsmaßnahmen. 

Quelle: Operationelle Programme für die Schwerpunkte 7 und 8 des Gemeinschaftlichen Förder
konzeptes (1991-1993) nach VO (EWG) Nr. 3575/90 des Rates vom 4. Dez. 1990 
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Die Länder konnten innerhalb des im GFK gesetzten Rahmens das Spektrum der Maßnah
men eigenständig festlegen. Die OP unterscheiden sich zum einen in der Zuordnung der 
einzelnen Maßnahmen zu Maßnahmengruppen und zum anderen hinsichtlich der finanziel
len Bedeutung der Maßnahmengruppen (Tabelle 4). Der größte Teil der Mittel ist für den 
Ausbau der ländlichen Infrastruktur einschließlich der Dorferneuerung vorgesehen. Für 
Maßnahmen der sog. technischen Hilfe wurden nur geringe Mittel bereitgestellt. Bemer
kenswert ist, daß lediglich Brandenburg (BB) und Sachsen-Anhalt (ST) integrierteL:>twick
lungsprogramme in ausgewählten Problemgebieten geplant haben. Förderschwerpunkte sind 
dabei Extensivierung und Diversifizierung der Agrarproduktion, Dorferneuerung und 
Agrartourismus sowie die Errichtung bzw. Erweiterung kleiner und mittlerer Unternehmen 
(KMU) zur Schaffung zusätzlicher Beschäftigungsmöglichkeiten. 

Bei der Umsetzung dieser integrierten Maßnahmen kommt es entscheidend darauf an, daß 
die EAGFL-geförderten Maßnahmen bis hinunter zur kommunalen Ebene mit entsprechen
den EFRE- und ESF-Maßnahmen koordiniert werden, um den integrierten Ansatz zur 
Erzeugung von Synergieeffekten gemäß dem Anliegen der Strukturfondsreform zum Tragen 
zu bringen. Die Durchführung, Begleitung und Bewertung der OP liegt vorwiegend im 
Zuständigkeitsbereich der Länder. Zur Kontrolle und Berichterstattung gemäß den Fonds
verordnungen sind regionale Begleitausschüsse vorgesehen, in denen die an der Förderung 
beteiligten Instanzen vertreten sind. Zur Koordinierung der Arbeiten der Länderausschüsse 
und zur wechselseitigen Information wurde unter Federführung des Bundesministers rlir 
Wirtschaft ein fondsübergreifender gemeinschaftlicher Begleitausschuß eingerichtet, der für 
das gesamte GFK der neuen Bundesländer zuständig ist und dem alle mit der Fondsver
waltung beauftragten Instanzen auf EG-, Bundes- und Länderebene angehören. 

Tabelle 4: Struktur der Operationellen Programme zur Entwicklung ländlicher Räume in 
den neuen Bundesländern nach Maßnahmengruppen 
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- Anteile der Maßnahmengruppen an den EAGFL-Mitteln in % -

Maßnahmengruppen BE BB MV SN ST TH 

Anteile am EAGFL in % 

1. Ländliche Infrastruktur. 
Dorfemeuerung. 
Agrartourismus - 65.7 41.1 66.7 45.6 48.8 

2. Umweltschonende 
Land- und Forstwirtschaft - 31,2 - 33.3 28.9 50,3 

3. Wasserwirtschaft 100 41,7 - -

4. Forstwirtschaft - - 16.7 - -
5. Integrierte Programme 

in Problemgebieten - 11,1 (*) (*) 25,2 (*) 

6. Technische Hilfe 1,0 0,5 - 0,3 0,9 

EAGFL-Anteile zusammen 100 100 100 100 100 100 

(*) Integrierte Projekte sind zum Teil in der 1. Maßnahmen gruppe enthalten. 

QueUe: Operationelle Programme für die Schwerpunkte 7 und 8 des Gemeinschaftlichen 
Förderkonzeptes (1991-1993) nach VO (EWG) Nr. 3575/90 des Rates vom 4. Dez. 1990 



5 Zusammenfassung und Schlußfolgerungen für die Fortführung der EG-Struktur
politik in den neuen Bundesländern ab 1993 

Vor dem Hintergrund der aktuellen regionalwirtschaftlichen Veränderungen wurden 
Notwendigkeiten für strukturpolitisches Handeln insbesondere in den ländlichen Räumen 
der neuen Bundesländer herausgestellt, Größenordnungen der EG-Strukturförderung im 
Vergleich zu nationalen Fördermitteln aufgezeigt, Maßnahmenschwerpunkte für die Land
wirtschaft und die ländlichen Räume diskutiert u.:.d Zuständigkeiten der Umsetzung und 
Bewertung erläutert. Auf dieser Grundlage werden thesenartig einige Empfehlungen zur 
Fortsetzung der Strukturfondspolitik ab 1994 vorgetragen, um damit dem anhaltenden 
ökonomischen und sozialen Problemdruck in den ländlichen Gebieten der neuen Bundes
ländern in Zukunft wirksamer entgegenwirken zu können. 

1. Die Fondsmittel sollten im Rahmen der Beschlüsse über das Delors-II-Paket zugunsten 
der NBL erheblich erhöht werden. Dabei könnte die Höhe der Förderung in Ziel I-Gebieten 
mit vergleichbar niedriger Wirtschaftskraft als Orientierung dienen. 

2. Das Präferenzgefälle der Fördersätze in der regionalen Wirtschaftsförderung zugunsten 
der NBL sollte beibehalten, ggf. sogar ausgedehnt werden, um die notwendigen Investi
tionsanreize zu verstärken. Eine Verbesserung der Förderpräferenz ließe sich u.a. auch 
durch eine weitere Senkung der Fördersätze in den ABL und durch nochmalige Einschrän
kung der bereits 1991 verminderten Gebietskulisse in den ABL im Rahmen der GRW 
erreichen. 

3. Die Effizienz der regionalen Wirtschaftsförderung könnte durch räumliche Schwerpunkt
bildung mit ausgewählten Schwerpunktorren und abgestuften Fördersätzen, durch verstärkte 
Einbeziehung kleiner und mittlerer Unternehmen in die Förderung und durch verbesserte 
Koordinierung der Wirtschaftsförderung mit den Maßnahmen zur Qualifizierung der 
Arbeitskräfte erhöht werden (FRITSCH u.a, 1991). 

4. Bei der selektiven Schwerpunktf6rderung ist darauf zu achten, daß die Schaffung von 
Arbeitsplätzen nicht nur auf Industriestandorte in den größeren Verdichtungsräumen 
beschränkt bleibt, sondern angesichts der höheren Arbeitslosenquoten in den ländlichen 
Gebieten dort noch stärker zum Tragen kommt, um das endogene Potential solcher Gebiete 
vor allem im Humankapitalbereich zu erschließen und der weiteren Entleerung der z.T. 
extrem dünn besiedelten ländlichen Räume entgegenzuwirken. 

5. Zur Flankierung der Preissenkung im Rahmen der GAP-Reform sollte im Interesse der 
Aufrechterhaltung einer möglichst flächendeckenden Landwirtschaft die Förderung extensi
ver Verfahren der Landbewirtschaftung verstärkt werden. Daneben ist es erforderlich, die 
Erneuerung von Verarbeitungs- und Vermarktungseinrichtungen weiterzuführen. Dadurch 
könnte der Agrarsektor als bedeutsamer Erwerbszweig vor allem in den dünn besiedelten 
ländlichC<n Räumen gesichert bleiben. Bei der Suche nach geeigneten Alternativen der 
Landnutzung und Landschaftspflege kann man sich an den gesammelten Erfahrungen der 
Länderprograrnme in den ABL orientieren. 

6. Integrierte Ansätze zur ländlichen Entwicklung sollten über die vorgesehenen Demon
strationsvorhaben hinaus vermehrt zum Einsatz kommen, damit die verschiedenen agrar-, 
regional- und sozialpolitischen Maßnahmen auf der kleinräumlichen Ebene der Landkreise 
wechselseitig besser abgestimmt und in ihrer Wirkung verstärkt werden können. Das 
erfordert eingehende Bedarfsanalysen und die Ermittlung von Stärken und Schwächen der 
Problemgebiete als Querschnittsaufgabe der zuständigen Fachressorts auf Landes- und 
lokaler Ebene unter Einbeziehung der Betroffenen. Dazu ist es notwendig, daß die regional
statistische Datenbasis rür Entscheidungen zügig verbessert wird und daß noch bestehende 
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Engpässe bei Planung, Koordination, Umsetzung und Kontrolle der Fördermaßnahmen 
durch Know-how-Transfer und Personalaustausch mit den westlichen Bundesländern sowie 
Verbesserung der Personalausstattung und des Informationsstandes auf kleinräumlicher und 
kommunaler Ebene beseitigt werden. 
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